Wunsch- und Wahlrecht § 9 SGB IX

Wenn Sie vor der Entscheidung stehen eine Anschlussheilbehandlung oder eine spätere medizinische Rehabilitation beantragen zu wollen, sollten Sie sich zunächst informieren, welche Rehabilitationseinrichtung für Sie in Betracht kommt.

Im Falle einer Anschlussheilbehandlung wird Sie der Sozialdienst im Krankenhaus über die verschiedenen Möglichkeiten informieren.

Sicherlich stellen sich einige Fragen, die Sie wenn möglich zuvor abklären sollten: 

Welche Rehabilitationsklinik ist für mein Krankheitsbild besonders geeignet?

Werden Qualitätsstandards eingehalten?

Verfügt die Einrichtung über ausreichende Erfahrungswerte über meine Erkrankung?

Wie kann ich an die notwendigen Informationen kommen?

Entsprechen Lage, Ausstattung und Serviceleistungen meinen Wünschen?

Was kann ich tun, wenn der Leistungsträger nicht mit meiner Wahl einverstanden ist?

Wer in der Sozialversicherung versichert ist, hat ein Recht auf notwendige Maßnahmen zum Schutz, Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ebenso zur wirtschaftlichen Sicherung bei Erkrankung und Minderung der Erwerbsfähigkeit ( § 4 SGB I). 

Jedem Leistungsberechtigtem (Patient) steht ein Wunsch- und Wahlrecht zu (§ 9 Abs. 1 SGB IX). Dies bezieht sich auch auf die Auswahl der von Ihnen bevorzugten Klinik. Der Leistungserbringer(Kostenträger) hat insbesondere auf persönliche Lebenssituation, Alter, Geschlecht, Familie, religiöse oder weltanschauliche Bedürfnisse und berechtigte Wünsche des Leistungsberechtigten Rücksicht zu nehmen.

Sie haben ein Wahlrecht, wenn Sie berechtigte Wünsche benennen. Dies bedeutet aber auch, dass der Leistungserbringer grundsätzlich eigene oder Vertragseinrichtungen bevorzugen darf. Der Leistungserbringer prüft nach medizinischen Erfordernissen des Einzelfalles, in welcher Rehabilitationseinrichtung die Leistung erbracht werden kann. Hier werden selbstverständlich auch Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berücksichtigt. Sollten Sie einen Wunsch nennen, dem nicht entsprochen wird, so ist der Kostenträger verpflichtet, Ihnen dies sachlich nachvollziehbar schriftlich zu begründen  (§ 9 SGB IX).

Ihr Rehabilitationsantrag wird versicherungsrechtlich geprüft und sozialmedizinisch begutachtet. Danach erhalten Sie einen Bescheid. Wird Ihr Antrag abgelehnt oder Ihre Wunschklinik nicht berücksichtigt, so können sie innerhalb eines Monats gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen. Dies gilt auch, wenn Sie mit der vorgeschlagenen Einrichtung nicht einverstanden sind.

Gute Gründe für einen Widerspruch können Sie formulieren, wenn Sie die oben genannten Fragen sorgfältig begründen können.

Zögern Sie nicht Ihr Wunsch- und Wahlrecht für sich in Anspruch zu nehmen. Oftmals werden Rehabilitationsmaßnahmen nach einem Widerspruch genehmigt. Beachten sie aber, dass auch berechtigten Wünschen seitens des Kostenträgers nicht entsprochen werden muss, wenn dies für den Kostenträger mit unverhältnismäßig hohen Mehrkosten verbunden ist. Wann dies der Fall ist liegt in der Entscheidung des Leistungserbringers.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen für eine persönliche Beratung zur Verfügung (Frau Vetter, Tel. 07081-173-227).

